
 

Rückseite bitte beachten! 

 

Hinweise zum Umzug  

 

Bitte beachten Sie vor Ihrem Umzug:   

Anfallende Kosten für die Unterkunft und Heizung bzw. die durch den Umzug entstehenden 

Wohnungsbeschaffungs- und/oder Umzugskosten und Kaution können übernommen wer-

den, wenn 

1. der Umzug erforderlich ist und 

2. die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind. 

Wichtig! 

Zur Prüfung der Zusicherung reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein:  

1. konkretes und vollständig ausgefülltes Mietangebot des Vermieters (siehe Vordruck) 

2.  soweit vorhanden: Nachweise über weitere Kosten, wie zum Beispiel die Höhe der Kaution 

 

Separate Anträge stellen Sie bitte für: 

 Mietkaution / Umzugskosten / Direktzahlungen an Vermieter oder Gas- und Stroman-

bieter / Renovierungskosten bei Ein- oder Auszug / Erstausstattung  

Eine Mietkaution kann ggf.  (max. 3 Monatskaltmieten) darlehensweise übernommen werden. 

Ebenso können möglicherweise Umzugs- und Renovierungskosten geltend gemacht werden. Hierfür 

ist jedoch eine weitere Rücksprache mit Ihrem Sachbearbeiter notwendig. 

 

Mögliche Folgen einer fehlenden Zusicherung: 

 Zuschüsse zu Umzugskosten und Mietkaution / Genossenschaftsanteile können ggf. 

nicht erbracht werden 

 Höhere Mietkosten der neuen Wohnung werden ggf. nicht berücksichtigt  

 Ggf. weitere Bedingungen oder Einschränkungen für z. B. Personen unter 25 Jahren, 

für Schwerbehinderte oder alleinerziehende Personen, sowie für Personen, die zeit-

weise ein Umgangsrecht mit Kindern außerhalb der Bedarfsgemeinschaft ausüben 

 

 
 

Kündigung: 

 

Bitte denken Sie an die Einhaltung der Kündigungsfrist ihres aktuellen Mietvertrags!    

                                                                                                                                                                                                                             

Es gibt kein Sonderkündigungsrecht aufgrund einer Kostensenkungsaufforderung oder al-

leine aus dem Bezug von SGB II Leistungen. 

 

https://kvportal.lkfd.local/sites/002/AZ%20Dokumente/Mietbescheinigung%20bzw.%20Mietangebot.pdf?d=w95114c2229c740e583ac863fe38de917


 

  
Für weitere Fragen steht Ihnen die Servicestelle des Kreisjobcenters Fulda unter Tel.: 0661/6006-0 
oder Ihr Sachbearbeiter gerne zur Verfügung.  

Angemessenheitsgrenzen:  

Die Angemessenheitsgrenzen ergeben sich in der Regel aus der Nettokaltmiete des entspre-

chenden Wohnortes und der Anzahl der einziehenden Personen. Die angemessene Netto-

kaltmiete entnehmen Sie den Angemessenheitskriterien des Landkreises Fulda (siehe An-

hang). Angemessene Neben- und Heizkosten werden übernommen.  

Sofern Sie beabsichtigen eine Wohnung mit pauschal vereinbarten Nebenkosten anzumie-

ten, ist eine gesonderte Angemessenheitsprüfung der Summe aus Nettokaltmiete und Ne-

benkosten vorzunehmen. Hierfür gelten im Landkreis Fulda separate Angemessenheitskrite-

rien, die eine Nebenkostenpauschale entsprechend berücksichtigen. Die Nettokaltmiete al-

leine ist in diesen Fällen bei der Angemessenheitsprüfung nicht zugrunde zu legen.  

Legen Sie daher zur Prüfung bitte ein konkretes Mietangebot vor.  

 

Wohnungsangebote: 

In der Anlage finden Sie auch eine Übersicht über die Wohnungsbaugesellschaften in Fulda, 

die Sie bezüglich einer Wohnungssuche kontaktieren können. Zudem können Sie sich bei 

privaten Wohnungsanbietern wie z. B. der Vonovia oder WEVATO GmbH, in Tageszeitun-

gen, Kleinanzeigen etc. nach Wohnungsangeboten umschauen. 
 

 

Wegzug aus dem Landkreis Fulda:  

Beachten Sie, dass in Gemeinden und Städten außerhalb des Landkreises Fulda andere 

Angemessenheitskriterien gelten. Eine Zusicherung der neuen Miete oder Mietkaution kann 

nur der dann zuständige Träger (Jobcenter vor Ort) erteilen.  
 

 

Renovierungskosten:  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Wohnraum renoviert angemietet werden kann. 

Beachten Sie daher ihren Mietvertrag und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Vermieter.  Soll-

ten Sie aber Renovierungsbedarf zur Bewohnbarkeit der Wohnung haben, so beantragen 

Sie dies bitte schriftlich.  
 

 

Sollten sie einen Umzug planen, benötigen Sie:  

 Mietangebot mit Angabe der Kaltmiete, Neben- und Heizkosten  

 Schriftliche Begründung für den Umzug  

 Sofern benötigt: Anträge auf Darlehen (z.B. Kaution) oder Umzugskosten etc.  

 Zustimmung zum Umzug vom aktuellen Leistungsträger, d.h. vom Jobcenter, wo Sie 

herkommen 

Planen Sie daher sorgsam Ihren Umzug und sprechen Sie rechtzeitig vor! 

https://kvportal.lkfd.local/sites/002/AZ%20Dokumente/Wohnungsbaugesellschaften.pdf


Vermieter/Vermieterin (Name, Anschrift, Telefon für evtl. Rückfragen) 
 

                                                                                                                                                                                    Telefon: 

 Mietbescheinigung*              Mietangebot* 

* Zutreffendes bitte ankreuzen 

(ggf. zukünftige/r) Mieter/Mieterin (Name, Vorname) 

 

Mietverhältnis 

 Hauptmieter/in 

 Untermieter/in 

 Wohngemeinschaft 

      aus          Personen 

Der Mieter/die 
Mieterin ist mit 
mir/uns 

 verwandt 

 verschwägert 

Anschrift 

 

Stockwerk,  
Lage im Stockwerk 

Mietbeginn  
(genaues 
Einzugsdatum): 
 

 

Gesamtfläche 
der Wohnung: 

 

m² 

Personenzahl 
(einziehend oder 
aktuell) in der 
Wohnung:  

 

Energieträger  
(z.B. Heizöl, Erdgas, 
Flüssiggas, Strom, Holz, 
Pellets, Fernwärme, 
etc.): 

 

Nur bei Wohngemeinschaft: 

Fläche, die nur von o. g. 
Person genutzt wird:  
 
 

m² 

Fläche, die von allen 
Bewohnern gemeinsam 
genutzt wird: 
 
 

m² 

Die Warmwasserbereitung erfolgt 
 

 zentral über die Heizungsanlage 
 

 dezentral z.B. durch separaten 
Durchlauferhitzer, Warmwasserboiler 

Gesamtwohnfläche der Immobilie 
 

 bis 250 m²                       
 251 m² bis 500 m² 
 501 m² bis 1000 m²    
 über 1001 m² 

Letzte bauliche Änderung / wärmedämmende Maßnahme 
(Monat/Jahr) / Welche wärmedämmenden Maßnahmen 
wurden durchgeführt? 

Baujahr: 

 
 

Energiekennwert der Wohnung/ der Immobilie: 

 

 

Die Kaltmiete (ohne Neben- und Heizkosten) beträgt 
monatlich seit/ab: 

Datum Betrag 

 

EURO 

Vergütung für die Überlassung von Möbeln 
 vollmöbliert  oder   teilmöbliert, mit 

……………………………… 

  

EURO 

Kosten für Garage oder PKW-Abstellplatz 
  

EURO 
 

Es sind zudem ab o.g. Zeitpunkt folgende Nebenkosten (bitte getrennt aufführen) als monatliche  

 Vorauszahlungen (es erfolgt eine jährliche Verbrauchsabrechnung  § 556 Abs. 3 Satz 1 BGB)   
      oder 

 Pauschalen (es erfolgt keine jährliche Verbrauchsabrechnung  § 556 Abs. 2 BGB) zu leisten: 
 

Nebenkosten (umlagefähige Kosten und Gebühren wie z. B.  

Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Schornsteinfeger, Grundsteuer, allgemeine Beleuchtung,  

Gebäudeversicherung, Hauswart, Straßenreinigung, Gartenpflege, Aufzug, etc.)                      

 

                                     
EURO (mtl.) 

Heizkosten sind als monatliche  Vorauszahlungen (es erfolgt eine jährliche Verbrauchsabrechnung  
§ 556 Abs. 3 Satz 1 BGB) zu leisten an  Vermieter oder  Energieversorger 

Heizkosten sind als monatliche  Pauschalen zu leisten (ACHTUNG: Heizkosten können nur in wenigen 

Ausnahmefällen als Pauschalen gefordert werden. Sollte eine Ausnahme vorliegen, bitten wir um entsprechende Nachweise. Näheres siehe 
Rückseite).   

Heizkosten (inkl. zentraler Warmwasserbereitung) 
 nein 

 ja                 

 

                    EURO (mtl.) 

Haushaltsstrom (kein Allgemeinstrom) 
 nein 

 ja                 

 

                    EURO (mtl.) 

monatliche Gesamtmiete                                                                                             EURO (mtl.) 
 

 

 

ggfs. Anteil einer gewerblichen Nutzung oder Untervermietung            
 

 

            m² 

Es bestehen Mietrückstände in Höhe von 
Betrag 

EURO 

aus den Monaten/für den Zeitraum 
 

 

Datum, Ort 

 
 

Unterschrift des Vermieters/der Vermieterin 

 

Hinweis: Mit der Mietbescheinigung können Leistungsansprüche schneller, einfacher und rechtssicherer ermittelt werden. Die Vorlage der 
Mietbescheinigung ist ungeachtet dessen freiwillig. Sofern von der Mietbescheinigung kein Gebrauch gemacht werden soll, sind dennoch alle 
aufgeführten Angaben vom Antragssteller zu machen und im Bedarfsfall durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.                                                         Stand: 09/2025 



Beiblatt zur Mietbescheinigung / zum Mietangebot 
 
Nebenkosten (Betriebskosten) können gem. § 556 BGB als Vorauszahlung oder 
Pauschale vereinbart werden. 
Möchten bzw. haben Sie im Mietvertrag die Nebenkosten als Pauschale vereinbaren 
bzw. vereinbart, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise: 
 
 Angemessene Höhe 

Die Betriebskostenpauschale darf nicht unangemessen hoch sein und muss in einem 
angemessenen Verhältnis zu den tatsächlich anfallenden Betriebskosten stehen.  
Die Zusammensetzung der Betriebskostenpauschale ist dem Mieter im Einzelfall 
nachzuweisen.  
 
 Erhöhung 

Gem. § 560 Abs. 1 BGB ist der Vermieter bei einer Betriebskostenpauschale 
berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch Erklärung in Textform anteilig auf 
den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die Erklärung ist nur 
wirksam, wenn in ihr der Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird. Ein 
bloßer Hinweis auf allgemeine Preissteigerungen ist nicht ausreichend. 
 
 Ermäßigung 

Gem. § 560 Abs. 3 BGB ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der 
Ermäßigung herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
Möchten bzw. haben Sie im Mietvertrag eine Heizkostenpauschale vereinbaren bzw. 
vereinbart, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:  
 
Heizkosten sind nach der Heizkostenverordnung (HKVO) verbrauchsabhängig zu 
erfassen (§ 4 HKVO) und zu verteilen (§ 6 HKVO). Heizkosten können nur in wenigen 
Ausnahmefällen als Heizkostenpauschale gefordert werden (§ 11 HKVO). 
 
Sollte ein Ausnahmetatbestand greifen, benötigen wir entsprechende Nachweise. Bitte 
beachten Sie auch hier, dass eine Heizkostenpauschale nicht unangemessen hoch 
sein darf und in einem angemessenen Verhältnis zu den tatsächlichen Heizkosten 
stehen muss. 
 
 
Kabelanschlussgebühren 
Ab 01.07.2024 dürfen Kabelanschlussgebühren nicht mehr auf die Nebenkosten 
umgelegt und abgerechnet werden. Eine Übernahme im Rahmen des SGB II / SGB 
XII kann dann nicht mehr erfolgen. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Landkreis Fulda Telefon: Internet: Bankverbindung: 
Robert-Kircher-Straße 24          (0661) 6006-8000 
36037 Fulda                              Fax: 
Eingang: Am Rosengarten        (0661) 6006-8025 

www.landkreis-fulda.de 
E-Mail: kreisjobcenter@landkreis-fulda.de 

Sparkasse Fulda       IBAN: DE16 53050180 0000000017 
Konto-Nr. 17              SWIFT-BIC:  HELADEF1FDS 
BLZ 530 501 80 

 

Regelungen zum angemessenen Wohnraum nach dem SGB II  
im Landkreis Fulda (inkl. Stadtgebiet) – gültig ab 01.09.2025 -  

 
 Für Fulda, Petersberg, Künzell und Eichenzell gelten folgende Regelungen 

(Vergleichsraum I): 
   

Anzahl Personen 
Angemessenen 
Wohnungsgröße 

Höchstgrenze 
Preis Kaltmiete 

Kleinstwohnung/WG-Zimmer bis zu 30 m² 315,00 Euro 

1 Person (alleinstehend) bis zu 50 m² 400,00 Euro 

2 Personen bis zu 60 m² 480,00 Euro 

3 Personen bis zu 75 m² 590,00 Euro 

4 Personen bis zu 87 m² 690,00 Euro 

5 Personen bis zu 99 m² 780,00 Euro 

6 Personen bis zu 111 m² 786,80 Euro 

7 Personen bis zu 123 m² 806,60 Euro 

8 Personen bis zu 135 m² 869,00 Euro 

9 Personen bis zu 147 m² 931,40 Euro 

10 Personen bis zu 159 m² 993,80 Euro 

  
 Für Bad Salzschlirf, Burghaun, Dipperz, Eiterfeld, Flieden, Großenlüder, Hofbieber, 

Hosenfeld, Hünfeld, Kalbach, Neuhof gelten folgende Regelungen (Vergleichsraum II): 
  

Anzahl Personen 
Angemessenen 
Wohnungsgröße 

Höchstgrenze 
Preis Kaltmiete 

Kleinstwohnung/WG-Zimmer bis zu 30 m² 265,00 Euro 

1 Person (alleinstehend) bis zu 50 m² 350,00 Euro 

2 Personen bis zu 60 m² 400,00 Euro 

3 Personen bis zu 75 m² 500,00 Euro 

4 Personen bis zu 87 m² 600,00 Euro 

5 Personen bis zu 99 m² 670,00 Euro 

6 Personen bis zu 111 m² 692,60 Euro 

7 Personen bis zu 123 m² 747,80 Euro 

8 Personen bis zu 135 m² 803,00 Euro 

9 Personen bis zu 147 m² 858,20 Euro 

10 Personen bis zu 159 m² 913,40 Euro 

 
 Für Ebersburg, Ehrenberg, Gersfeld, Hilders, Nüsttal, Poppenhausen, Rasdorf, Tann 

gelten folgende Regelungen (Vergleichsraum III): 
  

Anzahl Personen 
Angemessenen 
Wohnungsgröße 

Höchstgrenze 
Preis Kaltmiete 

Kleinstwohnung/WG-Zimmer bis zu 30 m² 265,00 Euro 

1 Person (alleinstehend) bis zu 50 m² 330,00 Euro 

2 Personen bis zu 60 m² 350,00 Euro 

3 Personen bis zu 75 m² 440,00 Euro 

4 Personen bis zu 87 m² 500,00 Euro 

5 Personen bis zu 99 m² 550,00 Euro 

6 Personen bis zu 111 m² 607,60 Euro 

7 Personen bis zu 123 m² 662,80 Euro 

8 Personen bis zu 135 m² 718,00 Euro 

9 Personen bis zu 147 m² 773,20 Euro 

10 Personen bis zu 159 m² 828,40 Euro 
 



Namer der Gesellschaft Kontakt Vorgehen / Anmeldung

CFB Immobilien GmbH & Co. KG

K. Burg AG & Co. Projekt KG

Propsteihof 5, 36100 Petersberg 

 Telefon: 0661 / 680 81    

                                                   

 www.burg-projekt.de 

Formular in Papierform als 

Bewerbung

Fuldaer Spar- und Bauverein eG

Sebastianstr. 29, 36037 Fulda 

 Telefon: 0661 / 604 350

 E-Mail: info@spar-und-bauverein-fulda.de

 www.spar-und-bauverein-fulda.de

tagesaktuell online nach 

Angeboten schauen 

+  Bewerbung mit Account

Gemeinnütziges Siedlungswerk

GmbH Frankfurt

&

GWG Fulda GmbH 

Geschäftsstelle:

Petersberger Str. 62, 36037 Fulda

 Telefon: 069 / 15 44 222 

 E-Mail: service@gsw-ffm.de

 www.gsw-ffm.de

Online-Formular als Bewerbung 

oder

Mieter-Selbstauskunft in 

Papierform als Bewerbung

GWH

Wohnungsgesellschaft mbH Hessen

- Vermietungs- und Servicecenter Fulda

Schillerstraße 40, 36043 Fulda

 Telefon: 069 / 975 513 000

 E-Mail: kunde@gwh.de

 www.gwh.de

tagesaktuell online nach 

Angeboten schauen 

+ Bewerbung mit Account

Siedlungswerk Fulda eG

Heinrichstr. 39, 36037 Fulda 

 Telefon: 0661 / 97 67 12

 E-Mail: info@siedlungswerk-fulda.de

 www.siedlungswerk-fulda.de

Online-Formular als Bewerbung 

+ Account

Wohnstadt

Stadtentwicklungs- und

Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH

Bahnhofstr. 2, 36037 Fulda

 Telefon: 0800 / 333 11 10

 E-Mail: mieterservice@naheimst.de 

 https://www.nhw.de/

tagesaktuell online nach 

Angeboten schauen 

Wohnungsbaugesellschaften in Fulda

   Stand: 01.01.2026      
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